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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1994

Norm

ZPO §506 Abs1 Z2 Cb4

Rechtssatz

Wurde in der Revision nur ein Aufhebungsantrag gestellt, ergibt sich jedoch aus den Ausführungen im Rechtsmittel,

dass jedenfalls auch die Abänderung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird, kann die Revision sachlich

erledigt werden.
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